
FAQ zum Orientierungspraktikum 

 

Bis wann muss ich meinen Antrag auf Genehmigung einer Praxisstelle für das 

Orientierungspraktikum stellen? 

Die Antragsfrist entnehmen Sie bitte den „Mitteilungen des Prüfungsausschusses“. Diese 

finden Sie als Download auf der Seite des Prüfungsamtes: 

https://ostfalia.de/cms/de/s/studium/pruefungsangelegenheiten/ 

 

Bei wem muss ich den Antrag zur Genehmigung einer Praxisstelle für das 

Orientierungspraktikum stellen? 

In Papierform im Praxisamt: 

In 2-facher Ausfertigung im Praxisamt der Fakultät Soziale Arbeit – Raum 117 und 118 - 

abgeben oder durch Einwurf ins Postfach des Praxisamtes in Raum 106.  

oder 

Per E-Mail: In 1-facher Ausfertigung (wir drucken dann 2-fach aus) an praxisamt-

berufspraktikum@lists.ostfalia.de oder b.denecke@ostfalia.de. 

Die Genehmigung erfolgt durch Frau Dipl.-Soz.Päd./Soz.Arb. Bettina Denecke. 

 

Was ist zu tun, wenn ich während meines Orientierungspraktikum krank werde? 

1. Ab wann brauche ich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)? 

Ab dem 1. Krankheitstag. 

 

2. Wer bekommt meine AU? 

Die Dozentin/Der Dozent*in Ihrer Kleingruppe bzw. in den Anhang der 

Praktikumsanalyse einpflegen. 

 

3. Wie viele Krankheitstage kann ich im Orientierungspraktikum haben? 

Maximal 8 krankheitsbedingte Fehltage – alle mit AU. 

 

4. Was ist zu tun, wenn ich diese Tage überschreite? 

Alle Fehltage, die über die 8 Fehltage hinausgehen, müssen an das 

Orientierungspraktikum drangehängt – also nachgeholt – werden. 

 

An wenn kann ich mich wenden, wenn es Probleme im Praktikum gibt? 

An die Dozentin/den Dozenten Ihrer Kleingruppe oder an Frau Denecke. 

 

Wann muss ich meine Praktikumsanalyse abgeben: 

Die Abgabefrist entnehmen Sie bitte den „Mitteilungen des Prüfungsausschusses“. Diese 

finden Sie als Download auf der Seite des Prüfungsamtes: 

https://ostfalia.de/cms/de/s/studium/pruefungsangelegenheiten/ 
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Über welchen Weg gebe ich meine Praktikumsanalyse ab? 

 

Per PDF-Datei an die Dozent*in Ihrer Kleingruppe. Bitte die Email mit Lesebestätigung schicken. 

 

Wer bekommt meine Praktikumsbescheinigung? 

Die Praktikumsbescheinigung gehört als Anhang zur Praktikumsanalyse. 

 

Was muss ich tun, wenn ich mein Orientierungspraktikum aufteilen oder in Teilzeit 

ableisten möchte? 

Bitte wenden Sie sich rechtzeitig ans Praxisamt – Frau Denecke bespricht dies gerne mit Ihnen. 


